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Thema 

Definitionen zum Umsetzungsstatus einer Maßnahmen 

Richtlinien-Bezug 

Artikel 11 WRRL,  

Anhänge  VI, VII WRRL 

Bezug zum nationalen Recht 

§ 29 WHG 

82 WHG 

Kurze Beschreibung der Thematik / Fragestellung / Problemstellung 

 

Ein gemeinsames Verständnis, wann eine Maßnahme als „ergriffen“ anzusehen ist, ist im Umgang 

mit Fristverlängerungen aufgrund „natürlicher Gegebenheiten“ (Themenblatt Nr. 01) und ggf. der 

Ermittlung von Maßnahmen, die bis 2027 nicht umgesetzt werden können (Themenblatt Nr. 04), 

wesentlich. Auch für eine einheitliche Darstellung zum Stand der Maßnahmenumsetzung (Themen-

blatt Nr. 07) ist es erforderlich, ein gemeinsames, möglichst einheitliches Verständnis herzustellen, 

wann eine Maßnahme als „ergriffen“ anzusehen ist. 

 

Eine erste Festlegung dazu, wann eine Maßnahme „ergriffen“ ist, wurde bereits auf der 156. LAWA-

Vollversammlung getroffen: 

Beschluss Nr. 4 zu TOP 6.6: “Die LAWA-Vollversammlung bekräftigt, dass die Bezeichnung “alle 

erforderlichen Maßnahmen bis Ende 2027 ergriffen werden”, bedeutet, dass diese Maßnahmen 

identifiziert, aber noch nicht alle abgeschlossen sein müssen.“  

 

 

Lösungs-/Bearbeitungsansatz bzw. Argumentationslinie (ggf. Alternativen) 

 

Für den Zwischenbericht zum Stand der Maßnahmenumsetzung 2018 [LAWA (2019a)] hatte man 

sich auf Angaben zum Umsetzungsstand bzw. Umsetzungsstatus in drei Stufen verständigt: 

 noch nicht begonnen 

 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen  

 abgeschlossen 

 

Im Papier des LAWA-AH: Empfehlungen zur Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung von 

Hochwasserrisikomanagementplänen, beschlossen auf der 158. LAWA-VV am 18./19. September 

2019 in Jena [LAWA (2019c)], wurden neue Festlegungen für den Umsetzungsstatus der HWRM-

Pläne getroffen; dort werden in Anlage 4 folgende „Realisierungsparameter“ gelistet: 
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Zukünftig soll diese 5-stufige Aufteilung der unterschiedlichen Umsetzungsstände angewendet wer-
den, insbesondere wegen der Möglichkeit, bei „laufenden Maßnahmen“ zwischen einmalig und dau-
erhaft umzusetzenden Maßnahmen zu unterscheiden. 
 
Beschreibungen der unterschiedlichen Umsetzungsstände mit der Zuordnung zur 5- sowie 3-stufi-
gen Einteilung sind dem Schema in der Anlage zu entnehmen. 
 
Eine Maßnahme gilt als „ergriffen“, wenn sie gemäß 5-stufiger Einteilung „laufend“, „fortlaufend“ o-
der „abgeschlossen“ ist. 
 

 Näheres siehe Anlage 

 

Vorschläge / Empfehlungen / Textbausteine (kursiv) für die Bewirtschaftungspläne und Maß-

nahmenprogramme  

 

nicht erforderlich 

 

Bemerkungen 
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